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wird hiermit in dem Strafverfahren 
 

 

gegen  
 

 

Gericht:     Aktenzeichen: 
 
 
Vollmacht erteilt, den Vollmachtgeber in allen mit oben bezeichneter Sache zusammenhängenden 
Rechtsangelegenheiten gegenüber jedermann, insbesondere gegenüber allen Behörden und Gerichten in 
allen Instanzen zu vertreten und für ihn Rechtshandlungen aller Art vorzunehmen. 
 
Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf 
 

• die Einsichtnahme in behördliche und gerichtliche Akten, 
 

• die Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) ein-
schließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) die Vertretung nach §§ 329 
Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 6 EMRK sowie § 411 Abs. 2 StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch 
nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO und §§ 73, 74 OWiG sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung die 
Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a Abs. 2 StPO, die Stellung von Straf- und anderen 
nach der Strafprozeßordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die 
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren, 
die Einlegung, (teilweise) Rücknahme und Beschränkung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen 
sowie den Verzicht auf solche, die Bestellung von Untervertretern – auch im Sinne des § 139 StPO 
–, die Stellung von Anträgen auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Haupt-
verhandlung, Wiedereinsetzung, Haftentlassung, Strafaussetzung, Kostenfestsetzung oder Wie-
deraufnahme des Verfahrens. 
 
Die erteilte Vollmacht gilt ausdrücklich auch im Fall der gerichtlichen Bestellung oder Beiord-
nung hinsichtlich jener Befugnisse, die über die durch eine Bestellung oder Beiordnung begrün-
dete Kompetenz hinausgehen und unabhängig davon, ob die Bestellung oder Beiordnung zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Vollmacht bereits erfolgt war oder erst später erfolgt. 
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